
Die Kirchen der Gesellschaft der Bundesrepublik
Zu einem Buch TNS Mahrenholz X

Von Oswald V. Nell-Breuning, E

Das hier Zzu besprechende Buch hat einen sowohl durch seine wissefis&a&lid1e
Tätigkeit 1mM kirchenrechtlichen Institut der EK  — ın Göttingen als auch durch seine
praktische Erfahrung 1m Staatsdienst als Teilnehmer den Verhandlungen des Lan-
des Niedersachsen ber Kirchenverträge außergewöhnlich qualifizierten Mannn ZU

Verfasser:; nımmt INan VO]  ”3 vornhereıin mi1t gespanntem Interesse ZUr Hand
Bereits der Buchtitel ist aufschlußreich; die darın 1ın der Mıtte stehenden Worte „1N
der Gesellschaft lassen schon erkennen, welchem Ergebnis seıin Nachdenken und
se1ine Erfahrungen ıh geführt en die Kırche 1St der die Kırchen sind 1n der
pluralistisch-demokratischen Gesellschaft und daher auch für den pluralistisch-demo-
kratischen Staat der BRD „Ohne jede Einschränkung ‚Verband‘ der ‚Gruppe’
vielen anderen Verbänden un: Gruppen“ (40)

Diese auf den ersten Blick provokatorisch wirkende These besagt eın Doppeltes.
Sıe verneint die unsere traditionelle Lehre beherrschende Vorstellung von einem Par-
allelismus oder einer Reziprozität von Kirche un: Staat als zweıer unabhängig
nebeneinander stehender, ber aufeinander zugeordneter Größen, die demnach autf
Partnerschafl angelegt selen: S1e bejaht das Daseinsrecht der Kirche(n) und gewährt
segensreicher öffentlicher Wirksamkeıit der Kirche(n) ım Kreise der 1m gesellschaft-
lichen Raum sıch tummelnden sozialen Gebilde (Verbände der Gruppen) jede wun-
schenswerte Freiheit ZUr Entfaltung.

1St der 9 der feststellt, daß die traditionelle Lehre VO:! Verhältnis von

Kiırche un!: Stzat, Ww1E S1iE beispielsweise Le0O AA} 1n „Immortale De1i entwickelt
hat, VO'  3 der Fiıktion oder, wohl richtiger gEeESABT, VO  3 einem Postulat ausgeht; diese
Einsicht findet sich auch schon bei katholischen utoren. Der tradıitionellen Lehre lag
unverkennbar die Vorstellung einer weltumfassenden Kırche, der ‚SanNnctLa Romana
Ecclesia‘, un: eines ebenso weltumspannenden politischen Gemeinwesens, des ‚SC U
ımper1um Omanum‘ der des ‚orbis christianus‘, zugrunde; sie kennt NUur das un1-
versale sacerdotium des eınen) Papstes un das als ebenso universal vorgestellte 1M-
perıum des eınen) Weltherrschers, des Kaisers. Dıiıe eine Menschheit ebt 1n Kiırche
und Staat zugleich, die 1Iso 1m Mitgliederbestand übereinstimmen ; voneıiınander Ver-
chieden sınd NUur die kirchliche (geistliche) un die staatlıche (weltliche) Gewalt un
deren Inhaber, die jedoch ber die gleichen Gewaltunterworfenen gebieten. Subjekt-
stellung kommt NUur den Trägern der beiderseitigen Gewalten, etzten Endes NUur

deren obersten Träger Z die re Befugnisse, wenn auch auf vers  jiedenen Wegen,
beide unmittelbar VO  3 Gott herleiten und, einander unterstützend, sıch in die Ver-
antwOortun teilen für das zeitliche und ewige Wohl der Objekte ıhrer obersthirt-
lichen bzw. landesväterlichen Sorge. Von dieser fiktiven Vorstellung, die für ıhn 1e-
doch weitgehend Postulat 1st, ausgehend, argumentiert Leo S urchaus schlüssıg;
die Realität hat jedoch dem Postulat niemals entsprochen und 1St iıhm heute ferner
enn Je.

Ganz offenbar esteht heute des immer stärkeren Zusammenwachsens
einer Welt eine Vielzahl sowohl von Staaten als auch VO:  ] Kirchen, die einander, w as

Ernst ahrenholz, Dıiıe Kiırchen (Edıtion Zeitgeschehen Nr. 22; durch-
gesehene Neuauflage 80 (191 5 Hannover VF Z Fackelträger-Verlag. 10.-— DM

558



DIE KIRCHEN DER GESELLSCHAFT DER BUNDESREPUBLIK

die Mitgliederbeständé angeht, wechselseitig überschneiden; das Staatsvolk bzw. die
Staatsvölker verteilen sıch auf iıne Mehrzahl VO':!  3 Kirchen un: Weltanschauungs-
gemeıinschaften. Der Staat kann sıch daher ıcht (mehr) miıt einer Kırche iıdentifizieren
der sıch ausschliefßlich auf s1ie hin orjentieren, MmMIit iıhr eine Partnerschaft eingehen.
Darüber befinden, welche Kırche der (a-religiöse) Weltanschauung die „wahre“
1St, kann seine Sache nıcht se1in., Ebensowenig allerdings kann der Kıiırche die
„Offentlichkeit“ der das „Offtentlichkeitsrecht“ abspreche: Das rhellrt AZus den
ebenso klaren w ıe überzeugenden Ausführungen arüber, w as diese „Offentlich-
eıt oder „Offentlich-Rechtlichkeit“ ISt, die WIr der Kırche zuschreiben und die sSie
für sıch 1n Anspruch nımmt und die, wenn ıch richtig verstehe, für iıh:; das AauSs-
zeichnende Merkmal ISt, das die Kırche von der Sekte unterscheidet. „ÖOfftentlich“ sınd
die Kirche un! iıhr Wirken 1mM gesellschafllichen, nıcht ıim staatsrechtlichen INn Die
Kirche zielt mit ihrer Wirksamkeit nicht NUur auf den privaten Kreıs ihrer Mitglieder,sondern aut die große OÖffentlichkeit, auf das Ganze der Gesellschaft, 1n der sıe ebt
und webt. Wenn die Religionsartikel der Weimarer Reichsverfassung und das Bon-
( Grundgesetz den großen Kirchen den Charakter VO  3 Körperschaften des öffent-
lichen Rechts beilegen, hat dieser Typ VvVon Körperschaft des öffentlichen Rechts MIt
dem gleichnamigen staatsrechtlichen Begriff (so gut wıe) nıchts gemeıin; selbst
spricht drastisch VO'  - „innerer Beziehungslosigkeit der Typen“ (37) 1m Verfassungs-recht der BR  w 1sSt für ıne die Kirche ın irgendeiner Weiıse mMIiIt dem Staat auf eine
Ebene stellende Oftentlich-Rechtlichkeit schlechterdings kein Raum. Daraus ware als
Folgerung zıehen, dafß der Staat auch in keiner Weiıse dazu berufen 1St, WenNnn die
Kırche sıch eines „Öffentlichkeitsauftrags“ rühmt, nachzuprüfen, ob un: zutrefien-
denfalls VO  3 WwWerm ihr dieser Auftrag erteıilt wurde Uun: W as ZU Gegenstand hat.
Der Staat kann diesen Auftrag auch nl bestätigen; kann sich NUur vergewissern,da bzw. ob der „Auftrag“, den die Kırche sıch zuschreibt, mit der öffentlichen Ord-
Nnung vereinbar 1St; auch, ob die Kırche diesem Von iıhr behaupteten Auftrag gemäfßandelt un wirkt; bezügliıch der Frage dagegen, ob die Kirche einen solchen Auftrag
VO:  3 einem höheren Auftraggeber erhalten der S1| selbst den Auftrag erteilt hat,kann der Staat 1Ur teststellen, daß auf keinen Fall der Auftraggeber 1St, daß die
Kırche 1insoweıt Iso Aus einem ihm tremden Bereich auf ihn zukommt, ıhre Zustän-
digkeiten sich nıcht von ihm herleiten, sıe 1n diesem Sınne Iso ganz un: Sar von ıhm
unabhängig ist. Von der Tatsache, dafß die Kirche in die Oftentlichkeit hineinwirkt,
nımmt der S5taat selbstverständlich Kenntnis, und wenn nach seinem Urteil diese ihre
Wirksamkeit dazu beiträgt, Ziele, die selbst anstrebt der als förderungs-würdig erachtet, fördern, kann (und WIr ıhr Aazu seine Unterstützung -gedeihen lassen. Wenn der Staat die Gewerkschaften als Ordnungs- der Stabilitäts-
faktoren ansıeht und sıch 1n seiner Tätigkeit 1n mannıgfacher Weiıse auf S1e StutZzt,
dann kann selbstverständlich auch den Wert der ırche(n) als Ordnungs- und
Stabilitätsfaktoren erkennen, anerkennen und sıch ZUunutze machen. Ob un wıe 1es5
geschieht, bestimmt sıch ın der pluralistischen Demokratie mehr der weniıger immer
danach, welche gesellschaftlichen Kräfte jeweils politisch in Führung ınd.

Mırt diesen etzten Worten 1St bereits eın weites angedeutet. Nıcht 1Ur dl€ er-
stellte der postulierte Identität VO  3 Staatsvolk un: Kirchenvolk besteht nıcht mehr,
sondern ebensowenig stimmen die Autoritätsstrukturen ZU) mindesten W as die
katholische Kirche und den demokratischen Staat angeht noch überein. Im emoO-
kratischen Staat Sın die Staatsbürger ıcht mehr die VO: Staatsoberhaupt als dem
alleinigen Subjekt der Staatsgewalt 1n ucht und Ordnung gehaltenen Obyjekte, SOM -
dern die Staatsgewalt un damıt die Bildung des staatliıchen Wıiıllens geht VO:  3 ıhnen
‚US. irrt, wenn glaubt, tür die katholische Kirche und re Auffassung VO:
Staat se1 die Lehre VO:  3 der Volkssouveränität neX. Eıne Volkssouveränität eLtwa 1im
Rousseauschen 1nn die sıch etzten Endes von der Autorität (jottes lossagt, 1st für
die Kırche selbstverständlich unannehmbar. Das gilt ber nıcht für dıe Vvon den gr»-Bßen scholastischen Theologen und Völkerrechtslehrern (vor Hugo Grotius!) entwiık-
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kelte ehre VO]  3 der Volkssouveränität. Allerdings WAar diese ehre ebenso wıe dıe
Lehre VO)] Widerstandsrecht 1m Jh gut w1ıe verschollen; bei Leo CT finden
sıch 1Ur versprengte Bruchstücke davon, insbesondere die bei ıhm befremdende
Aussage, das Staatsvolk habe das Recht, die ihm als vorzugswürdig erscheinende
Staatstorm wählen. Erst die auch VO  »3 rühmend hervorgehobene Weihnachts-
ansprache 1944 Pıus SC hat die Lehre der großen Spanıier wiederaufgegriffen, die
ann sehr schnell wieder herrschende Meıinung geworden ISt. Nach dieser Lehre von

der Volkssouveränität gibt keıine 1mM Sınne des Gottesgnadentums unmittelbar VO

‚ Ott aut den monarchischen der anderen Regenten des Staates hinabsteigende Ge-
walt ber den Staat, sondern 1Ur die demokratisch fundierte Gewalt des Staates. Im
demokratischen Staat 1St das nıcht 1Ur Postulat, sondern 1St dem auch taktısch und
onkret SO ; oibt keinen VO]  3 ben her auf den Staat sıch herabsenkenden und dem
Staatsvolk sıch auferlegenden Staatswillen, vielmehr wächst dieser aAM dem Staats-
volk und dessen verschiedenen Gruppen heraus. Dann ber tehlt für eın Einwirken
der Kırche von ben her ur Beratung der Belehrung des Herrschers) oftenbar
der Ansatzpunkt. Demzufolge MU: die Kirche sıch darauf verlegen, als G7ruppe, und
War regelmäßig als eiıne der mehreren oder vielen gesellschafllichen Gruppen, auf
dıe staatliche Willensbildung Einfluß nehmen. Soweıt dıe vers!  jiedenen Gruppen
mi1t den Mitteln der Publizistik, der Massenkommunikationsmittel uUSW. die öffent-
ıche Meınung bearbeiten und sıch bemühen, s1e 1n iıhrem 1nn beeinflussen, muß
das auch der Kirche nıcht NUr freistehen, sondern mussen die Kirchen siıch daran be-
teilıgen. Soweıt andere Gruppen durch Tre Lobbies der sonstwie als Pressure-groups
auf Parlament un Regierung einzuwirken versuchen, kannn und dart das auch der
Kirche (den Kırchen) nıcht verwehrt se1n. Auf die Frage, ob der inWiewelt die Kır-
che sıch als Pressure-group gerieren kann und darf, iSt spaterer Stelle noch zurück-
zukommen.)

Insoweıt können WIır unbedenklich folgen, wenn der Kirche den Kirchen)
iıhren Platz nıcht der Seıte des Staates, sondern als Gruppe(n) 1n der Gesellschafl
anweıst. Im freiheitlichen pluralistisch-demokratischen Staat 1St das 1n der Tat der
rechte, Ja der einz1g mögliche Platz tür sS1e. Gewiß entspricht dieser Platz ıcht dem,
wI1ie die Kirche insbesondere die katholische Weltkirche sıch selbst versteht, ber

entspricht u dem, als W as dieser Staat, der sıe 1Ur 1n die ıhm verfügbaren
Begriffskategorien einordnen kann, s1e verstehen muß Dıe (katholische) Kırche als
das ansehen und anerkennen, als w as S1e sich selbst versteht, könnte 1Ur der katho-
lısche Glaubensstaat. Sıch damıt abzufinden, daß s1e ihn weder vorfindet noch
zwingen kann, ISt der katholischen Kirche überaus chwergefallen Mıt dem Toleranz-
dekret des Zweiten Vatikanischen Konzıls hat s1e sich, w1ıe zutreifen!: feststellt,
diesen Verzicht abgerungen; damıit alleın 1St das VO: postulierten Zustand ausgehende
Denken allerdings noch längst nıcht allgemein überwunden;: Rückfälle werden nıicht
ausbleiben.

Nach ihrem Selbstverständnis sınd die Kirchen un iSt ganz ausgesprochenermaßen
die katholische Kırche daran 1St unbedingt festzuhalten keineswegs „,Verband‘
der ‚Gruppe‘“ vielen anderen Verbänden der Gruppen“”. ber die Kirchen
erkennen, daß das, w as Ss1e 1n Wahrheit sınd, sıch NUur dem Glauben erschließt un
darum dem plur listischen Staat unzugänglich ıSt, daß dieser Bar nıcht anders
kann, als s1e in 1e ihnen objektiv inadäquate Kategorie des Verbandes der der
Gruppe einzuordnen.

geht jedoch weıter und formuliert provokatorisch, die Kirchen seıen „ohne jede
Einschränkung“ Verbände der Gruppen unter vielen anderen (40) Das kann doch
1Ur dahin verstanden werden, daß s1e VO: pluralistisch-demokratischen Staat Aaus

gesehen siıch 1n nichts VO  3 anderen Verbänden der Gruppen unterscheiden. Das 1St
NU:  3 ber schwer damıt vereinbar, daß auf der anderen Seıte weıt davon entfernt
1St, die ırche(n abschätzig zu behandeln; geht iıhm Ja auch nıcht darum, s1e auf
iıne tiefere Stufe als diejenige des souveranen Staates herabzudrücken. Dafß die
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Kirche(n) nıcht geringer wertet als den Staat,; erhellt schon AUuUs der n$ Verbindung,1n dıe Religionsfreiheit und polıtische Freiheit bringt Wıe die Freıiheıit, sıch in
polıtischen Parteien, Gewerkschaften der anderen verbandlichen Gebilden
organısıeren und bestätigen, SO 1St nach auch die Freiheit, religıöse und a-reli-
210S€) Gemeinschaften, Kırchen und Weltanschauungsgemeinschaften bilden, un!
deren treie Betätigung eın unmittelbarer Ausflufß des für die Demokratie konstitu-
tıven Grundrechts der Koalitionsfreiheit. Auft der anderen Seıte mißt auch keines-
WC$S den zahlreichen sıch bildenden Gruppen allen das gleiche Gewicht bei betont

beispielsweise selbst, dafß Gewerkschaften anders gewichten sind als eın Angler-
klub der dergleichen; mittelbar deutet er dasselbe auch VO]  } den Kırchen 8 deren
Aktionsweıte MIt derjenıgen der Gewerkschaften vergleicht.

Eıne 54ANz andere rage 1ISt allerdings, ob die pluralistische Struktur der Gesell-
schaft, wıe sie versteht, nıcht letzten Endes dazu führt, den S5taat autzulösen (74)
Einen Staat Der den Interessenten- und anderen Gruppen scheint tür nicht
geben. Bezeichnend dafür 1St seine blehnende Haltung einem ext Aus der Enzy-
klika „Quadragesimo anno“, den CI, der mehrfach auf den lateinischen Urtext
zurückgreift, leider ÜUur 1n der echten Übersetzung von Marmy kennt. Dieser ext
beklagt den nıcht zuletzt VO  e den Gewerkschatten immer wieder gerügten, von der
Unternehmerseite ebenso beharrlıch geleugneten Sachverhalt, wirtschaftliche
Mächte dıe Staatsgewalt ıhren Sonderinteressen dienstbar machen, wodurch „die
staatlıche Hoheit, die, unpartel1sch und allem Interessenstreıit entrückt und einz1g aut
das gemeıne Wohl und die Gerechtigkeit bedacht, als oberste Schlichterin könig-
liıcher Würde thronen sollte, ZUFr willenlosen Sklavın selbstsüchtiger Interessen“ er-

nıedrigt wırd (QA 109) Bestimmt wiıll nıcht tür Olkonzerne und Bankkapital
Parteı ergreifen und ihnen beherrschenden Einfluß auf Gesetzgebung un: Verwal-
tung einräumen; dann ber kann seine Ablehnung dieses Satzes kaum anders VeLr-
standen werden als dahin, da{ß ıne oberste objektive nNstanz der pluralistischen
Struktur des politischen GemeiLnwesens widerspreche, da{fß die Politik vielme immer
1Ur die Resultante des Gerangels der Interessen un der Ideologien se1n könne (und
ollte?). Damıt stellt sıch die rage, ob eın politisches GemeiLnwesen hne eın Miınıi-
INUÜ} CONSENSUS überhaupt bestehen VEIMAS- Diese rage stellt sıch ber Bar
nicht; seın HANZCS Buch geht jelmehr davon AaUS, daß über einen Bestand rund-
Werten, insbesondere über die grundlegende Bedeutung der Menschenwürde und über
die Toleranz, ein CONSENSUS elbstverständli vorhanden iSt und außer jeder Diskus-
S10N steht

Eıne Frage ganz anderer Art 1St CS, ob die Kırche sıch VO:  } anderen Verbänden oder
Gruppen nıcht doch in solcher Weıse unterscheidet, dafß sıe auch nach dem Verständ-
N1s, das der pluralistische S5taat VO  } ıhr hat, 1n Beziehungen besonderer ÄArt ıhm
steht, die sıch VO:  3 seinen Beziehungen den „vielen anderen Verbänden der Grup-
n  pen mehr der weniıger deutlich bheben. Steht die Kırche wirklich „Ohne jede Eın-
schränkung“ ganz w1e alle anderen ım gesellschaftlichen Raum? Zweitellos regt
und bewegt sıe sich in ihm ebenso treı und eigenverantwortlich wIıie andere und übt
Eıinfluß Aaus auf die verschiedensten gesellschaftlichen Bereiche; das es besagt ber
noch nicht, daß sıe, WEeNnN auch nıcht nach ıhrem Selbstverständnis, doch für den
S5taat chlechthin, eın Verband glei allen anderen ISt; chließt keineswegs AUs,
daß sıe als eın Verband VO:!  } ausgepragt eigener Art auch Beziehungen eigentüm-
lıcher Art ZU Staat steht der jedenfalls stehen kann

Auch die Ausféhmngen auf 27 Ziße: 57 die man indifferentistisch auslegenkönnte, erschüttern diese meıine Überzeugung nıcht. Wenn dort fordert, daß „dieKirchen jede für sıe notwendige Freiheit haben“, dann hat doch offenbar ine
Orm, der m1> welche Art un!‘ welcher rad von Freiheit tür s1e „IIOFWCI'\-dig ISE.
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Von zentraler Bedeutung dafür 1St wohl die Frage, ob die Kıiırche eın Interessenten-

verband gleich anderen, a WW eine Pressure-group ISt. Wır mögen geneigt se1n, das
verneinen, vielleicht es mIit Entrüstung verneınen, sollten dabe: ber doch

vorsichtig se1n. Legen Wr den Ton auf „glei w1e andere“, ann besteht gewiß ein
Unterschied, der ausreicht, die Verneinung Zu tragen: dıe wesentliche Öffentlich-
keitsaufgabe der Kırche besteht darin, für die ethischen Normen un Werte eINZU-
treten, sich M1t ihrer moralischen Autorität tür echt und Gerechtigkeit einzusetzen
und 1m Gegensatz allen Interessenverbänden dahın wirken, da alle die VOI-

S,  1edenen gesellschaftlichen Gruppen sich dem gemeinsamen ohl aller verpflichtet
wissen un ihre Sonderinteressen dem gemeinsamen Interesse aller unterordnen. Dıiıe
Kırche wird sıch bemühen, dort, die Interessen kollidieren, auf ıllıgen Ausgleich
hinzuwirken, un ımmer siıch als möglıch erweist, Lösungen USamMmeNZUu-

führen, die den Interessen aller dienen. Das 15t C5, w ı25 Wır meınen, WEeNnNn WIr S  N,
die Kirche habe die Aufgabe, die Gewissen schärfen.

Das ber erfordert MmMIt vollem echt macht darauf aufmerksam Sachver-
stand, ber den die Kıiırche als solche iıcht verfügt. Da bloßes Verkünden un: Eın-
schärfen abstrakter und genereller Normen die Gewissen nıcht anspricht un ZUT Bıl-
dung eines Gewissensurteils 1n iıcht genugt, kann dıe Kirche NUur den Sach-
verstand ihrer jeweils sachkundigen Mitglieder aufbieten un sıe auffordern, iıhn
unpartelisch un uneigennütz1ig Ww1e möglich 1n den Dienst der Allgemeinheit stel-
len Tut die Kırche das, ann andelt sıie ftenbar weder als Vertreterin eıgener In-

noch irgendwelcher Sonderinteressen ihrer Gläubigen, sondern handelt auf
ıhre Weıse Banz ebenso 1m Interesse des Ganzen, wıe das staatliche Handeln auf das
Wohl des (CGGanzen ausgerichtet se1ın ol Triıtt die Kirche für die Interessen benach-
teiligter Gruppen der Gesellschaft ein, ann LU s1e das gewiß 1n deren Interesse,
der Notlage der der ungerechten Bedrückung, der S1E leiden, abzuhelfen, und

1St auch dieses iıhr Handeln uneigenNnNütz1g; ugleich lıegt ber auch 1m Interesse
des Ganzen und 1St damıt 1mM wahren 1nnn des Wortes gemeinnütz1g. Fordert die Kır-
che Staatshilfe für benachteiligte Gruppen des Staatsvolks, ann sucht s1e ıcht als
Interessengruppe 1 Wettkampf MIt anderen die staatliche Politik zum eigenen Vor-
teıl und Lasten anderer beeinflussen, sondern erweılst dem Volksganzen einen
Dienst, indem s1e der Staatsführung das ezerre der Interessenten den Rücken
stärkt,

Allerdings kann icht geleugnet werden, daß dort, mehrere Kirchen neben-
einander bestehen, diese selbst un noch mehr das, w as Wır den „Protestantismus”
und VOTr allem den sozialen und politischen „Katholizismus“ NeNNECN, auch eigene In-

haben und insofern auch als Interessengruppen auftreten. 50 hat beispiels-
we1se die verhältnismäßig kleine Minderheitsgruppe der Katholiken in den USA seit
langem eine Meisterschaft entwickelt, als politische Pressure-group wirken. Als Bı-
chof Muench (amerikanischer Staatsbürger deutscher Abstammung), den der Heilige

2 S0 zutreffend Sagt, Gewissensschärfung edeute zunächst „Information über
Sachzusammenhiän (71), wenig kann ich ihm fol C wenn sich dafür AUS-

spricht, kirchliche tellungnahmen Fragen des Ööftent iıchen Lebens „bis Zur Forde-
rung einzelner konkreter Maßnahmen voranzutreiben“ (70 Für die eisten Fra-

des praktischen, insbes. auch des politischen Lebens eine Mehrzahl von

menhänge“ auseinanderlegen, die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten Mit iıhren Je-
Ösungen. Kırchliche Stellungnahmen Aazu ollten E ındem S1C die „Sachzusam-

weiligen Vor- und Nachteilen, ıhren begrüßenswerten der unerwünschten Neben-
und Folgewirkungen aufweisen, da ber dem Politiker überlassen, sich eın Urteil
n bilden, welche optimale Lösung im politischen Kompromi(ß glaubt durchbringen

können. Dafür 1St zuständig; darin sollte nicht bevormundet werden und sich
auch ıcht bevormundet ühlen; h;  jer hat nach vorausgegan ener sachbezogener
Information in eigenster Verantwortung seın Gewissen als Polıtı: ANZUSPANNECN.
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Stuhl gleich nach Kriegsende, als eın deutsches Staatswesen, dem als Nuntius
hätte entsandt werden können, noch nicht wiederaufgebaut Wäar, als seinen Vertreter
„beim deutschen entsandte, den deutschen Katholiken empfahl, dieses Beispiel
der amerikanıschen Katholiken nachzuahmen, eErTepte damıt geradezu Ansto(ß: 1N-
7zwischen hat INnan allerdings erkannt, da{ß der SOg politische und sozijale „Katholizis-
IMUS in Deutschland immer schon autf diese Weıse verfahren 1Sst und 1im Grunde auch
Bar nıcht anders verfahren konnte un!: kann

ber auch die Kırche als solche, ganz eindeutig die katholische Kirche, WAar, wıe
feststellt, darauf bedacht, ihre Interessen wahren, insbesondere S1e durch
Konkordate, durch Einflußnahme auf dıie politischen Wahlen und nıcht zuletzt durch
das katholische Verbandswesen, den SOß. „Verbandskatholizismus“, bestmöglich
sichern. Selbstverständlich darf das nıcht der Vorstellung führen, die Kırche se1
für ıhre Gläubigen ungefähr das, W as die Gewerkschaft für die Arbeitnehmer 1St. Dıe
Gewerkschaft vertritt als Selbsthilfeorganisation der 1n iıhr zusammengeschlossenen
Mitglieder unmıiıttelbar deren Interessen (Siıcherheit des Arbeitsplatzes, Lohn m.)
die Kirche dagegen vertritt vornehmlich die ihr als Institution zukommenden Rechte
und Freiheiten, damıiıt allerdings selbstverständlich auch, ber eben doch 1ım Grunde
NUr einschlußweise, die Rechte und Freiheiten ihrer Gläubigen.

Eınem Manne 1n hoher staatlıcher Stellung w1e M.;, der Kirchenvertrags- un
Konkordatsverhandlungen teilgenommen hat, WIr! IMNa  3 es nachsehen müuüssen, wenn
ıhm das Bild der ırchein vorschwebt, Ww1ıe S1E be1 diesen Verhandlungen als
harte un ähe Verfechterin(nen) ihrer manchmal recht hochgegriffenen Ansprüche
kennenzulernen Gelegenheit hatte. Nichtsdestoweniger sieht 1n der Kirche doch
oftenbar wesentlich anderes als einen Interessenverband (Pressure-group) und
findet urchaus 1n der Ordnung, daß der pluralistisch-demokratische Staat sı1e nıcht
unterschiedslos ırgendwelchen Gruppen der Verbänden gleichstellt, sondern 1n viel-
tacher Beziehung mit Vorzug behandelt Auch seın emerkenswertes Engagement für
die „Volkskirche“ un: seıne Vorbehalte eine „Freiwilligkeitskirche“ (88
waren unverständlich, wWenn die ırche(n für ihn „ohne jede Einschränkung“ nıchts
anderes als Verband Verbänden wäre(n)

Unerörtert bleibt bei die Frage, ob die dem Selbstverständnis der Kirche(n)
inadäquate, für den pluralistisch-demokratischen Staat jedoch einzig mögliche Eın-
ordnung der ırche(n 1n die Kategorie der Verbände sich konsequent durchhalten
äßt der irgendeiner Stelle eben doch A dem Widerspruch mit dem, als was die
Kırche sich selbst versteht un!: wWas S1@ tatsächlich iSt, scheitern muß Erweiıst das (Ge-
Ww1|  cht der historischen Realität der Kırche(n) siıch dieser oder jener kritischen
Stelle nıcht doch als stärker als die Logik dieser staatskirchenrechtlichen Konzeption?
Nur gelegentlich, nämlich prüft, ob bestimmte Einzelvorschriften des Grund-
e  €s der von Bundes- der Ländergesetzen mM1t der grundlegenden Norm der
Religionsfreiheit und der sauberen Trennung estaatlicher und kirchlicher Zuständig-
keit vereinbar sınd, kommt dieser Frage nahe.

Kann der Staat beispielsweise nach der Zugehörigkeit A einer Kirche fragen und
Rechte der Pflichten daran knüpfen? Entgegen dem Wortlaut von Art 136, Abs
WRV, der klar VO:  »3 „religiöser Überzeugung“ spricht, glaubt die Vorschrift dahin
auslegen können, daß es » die rechtliche Zugehörigkeit einer Religions-
gemeinschaft, ıcht die persönliche Überzeugung“ gehe 22723 Damıt 1sSt die
Schwierigkeit ber nıcht ausgeräumt. Im Gegenteil: durch Vorschriften (allerdings der
Ländergesetzgebung) eröftnet der Staat die Möglichkeit, aus einer Kirche auszusche1-
den, und knüpft S1e  4 zugleich eine ıhm gegenüber abzugebende Erklärung. Gleich-
viel, ob die Kirche überhaupt eine Möglıichkeit des Austritts kennt der nicht, gleich-
viel, ob S1C bereit b  s eine VOTr einer staatlıchen Amtsstelle (Amtsgericht, Standesamt)
abgegebene Erklärung mit rechtlicher Wirkung für ihren Bereich Zur Kenntnis
nehmen, oder sıe keiner Beachtung würdigt, greift der Staat hier in die aller-
eigenste Angelegenheit der Kırche ein, nämlıiıch 1n iıhr Recht, darüber befinden,
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wer ihr als Mitglied angehört, Wern S1ie Mitgliedschaftsrechte zuerkennt und wem
nıcht.

In jeder e haiflichen Gesellschaft gehört 1U  $ ber ZU Begriff des Verbandes
(einer Personenvereinigung), daß iINnan nıcht NUur die Freiheit hat, gef. wieder 2USZU-
cheiden (Zweijahresfrist des 3 9 Abs BGB als unüberschreitbares Höchstmaß der
Bındung!), sondern zunächst einmal un! VOoOr allem, da{ß man ”nNnuKYT aufgrund eigenen
freien Entschlusses durch rechtsgeschäftliche Willenserklärung beitritt, die Miıt-
gliedschaft erwirbt. Der „Volkskirche“ WITr! INa  - jedoch hne diese eıgene freie Zu-
stimmung 1m Kindesalter durch die Tauftfe eingeglıedert miıt allen Rechten und Pflich-
ten, die sıch Aaus der Mitgliedschaft ergeben. Der Staat nımmt das hin und stellt da-
miıt die Kirchenmitgliedschaft der mindestens deren Erwerb dem Erwerb der Staats-
angehörigkeit durch Geburt gleich; 1NsSOWeIlt behandelt die Kirche(n) unbestreitbar
nicht als innergesellschaftliche bzw. innerstaatliche Verbände, sondern als seines-
gleichen. Beım Austritt Aus der Kirche kann INa  $ den Widerspruch durch „verfas-
sungskonforme“ : Auslegung der Austrittsgesetze ausraumen; e1m Erwerb der Kır-
chenmitgliedschaft durch dıe Kindertaufe versagt dieser Ausweg

An dieser und einıgen anderen tellen zeıgt sich, da{fß der noch ehrlich DCc-
meınte Versuch, die Kırche in „weltlichen“ und als solche dem Staat zugänglichen
Kategorien einzufangen, siıch ıcht ruchlos bis nde durchführen laßt; irgendwo
schlägt immer wieder durch, daß die Kırche War ın dieser Welt, ber eben nıcht Don
dieser Welt ISt.

Miıt der Behandlung der Kirche(n) als innergesellschaftliche und zugleich inner-
staatliche Verbände vereinbar, jedo. unvereinbar MIt dem Grundrecht der Reli-
xionsfreiheit und dem Trennungsprinzıp 1St cS, wenn das Reichsgesetz ber die reli-
g1Ööse Kındererziehung das „religiöse“ Erzıiehungsrecht der Eltern und die „Religions-mündigkeit“ der Kınder „regelt“ (22) Das Bedürfnis nach einer solchen Regelung 15t
ıcht leugnen, und erfreut S1e sıch enn auch der Zustimmung der Kirchen;: w1e
S1ie jedoch mıt dem Grundrecht der Religionsfreiheit und miıt dem Trennungsprinzıpvereinbar seın soll, äßt sich ratıonal nıcht erklären. Es lohnt sich, das, Was
den Fragen der Vereinbarkeit MmMIit der Religionsfreiheit des Art. und MmMi1t
dem Trennungsprinzi 1m Sinne der 1Ns BG  C übernommenen Art 1326 und 137 WRV
ausführt, verglei miıt den Ausführungen VO  3 Ernst Fischer in seinem Buch
„Irennung von Staat un Kirche“ bes 1n ThPhil [1972] 577-581); der Unter-
schied zwiıschen eıner AUr VO! kritis Scharfsinn und einer zugleich VOoO  3 ohl-
wollendem Verständnis geleiteten Deduktion springt 1in die Augen.
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